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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Zeitschrift

zur Veröffentlichung rechtskräftiger Entscheidungen und anderer Verlautbarun-
gen von grundsätzlicher Bedeutung und allgemeinem Interesse wie Kreis- oder
Rundschreiben, besondere Weisungen, Richtlinien, Noten oder generelle Adres-
sen, erläuternde Stellungnahmen sowie Gutachten, die vom Bundesrat, den Eid-
genössischen Departementen oder Abteilungen der Bundesverwaltung ausgehen
sowie gelegentlich und mit Einwilligung des Bundesgerichts auch Bundesgerichts-
urteile, die in dessen Sammlung nicht veröffentlicht sind, aber die Verwaltungen
von Bund und Kantonen interessieren können.

Bearbeitet und herausgegeben im Auftrage des Bundesrates vom Eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartement.

Abonnementspreis für 4 aufeinanderfolgende Hefte 40 Franken.

Zu beziehen bei der Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale,
3000 Bern.

Die Eidgenössische Justizabteilung veröffentlicht die in das Vernehmlassungsver-
fahren bei den Kantonen geschickten Berichte und Analysen zur

Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen

Es handelt sich dabei um die «Grundzüge des Ist-Zustandes der Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen», den Bericht einer vom Eidgenössischen Justiz-
und Polizeidepartement eingesetzten Arbeitsgruppe, die «Elemente einer Neuver-
teilung der Aufgaben» sowie um einen Überblick über die finanziellen Beziehun-
gen zwischen Bund und Kantonen.

Die Dokumentation kann gegen Voreinzahlung von 20.50 Franken auf Post-
scheckkonto 30-520, Eidgenössische Justizabteilung, 3003 Bern, bezogen werden
(bitte auf der Rückseite des Abschnitts vermerken: ... Ex. Aufgabenneuvertei-
lung).
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Das Eidgenössische Amt für Verkehr veröffentlicht:

Nachtrag (Stand L Juli 1973)

zum Verzeichnis vom April 1970 der Luftseilbahnen, Aufzüge und Skiliftanlagen
für die Personenbeförderung

Preis Fr. 2.-

Zu beziehen bei der Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale,
3000 Bern.

Die Arbeitsgruppe Perspektivstudien (Oberleitung: Prof. Dr. F. Kneschaurek),
die bereits 7 Teilberichte im Gesamtumfang von mehr als 1000 Druckseiten her-
ausgegeben hat, veröffentlicht ihren Schlussbericht.

Entwicklungsperspektiven und Probleme der schweizerischen Volkswirt-
schaft

Zusammenfassung der im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates erstellten
Perspektivstudien über die Entwicklung der schweizerischen Volkswirtschaft bis
'zum Jahre 2000, Bern 1974

130 Seiten, Preis Fr. 14-

Der Schlussbericht fasst die Ergebnisse der ,1968 begonnenen Arbeiten zusam-
men. Der Bericht ist folgendermassen aufgebaut : Einer kurzen Skizze der bisheri-
gen Entwicklung folgt eine Auflistung der wesentlichsten Trends und Sachverhalte,
welche nach Ansicht der Arbeitsgruppe die zukünftige Entwicklung der unter-
suchten Grossen bestimmen werden. Die Entwicklungsperspektiven bauen auf
diese Trends und Sachverhalte auf. Aus ihren Ergebnissen werden die langfristi-
gen Probleme unserer Volkswirtschaft abgeleitet. Die Studien umfassen 19 Pro-
blemkreise. Es sind diese: 1. Die Behauptung der Schweiz in der Staatenwelt.
2. Das gesellschaftliche Problem. 3. Die Behauptung der Schweiz in der Weltwirt-
schaft. 4. Das Umweltproblem. 5. Das Währungsproblem. 6. Das Bevölkerungs-
problem. 7. Das Raumproblem. 8. Gesamtwirtschaftliche Entwicklüngsprobleme.
9. Das Arbeitsmarktproblem. 10. Das Kapitalmarktproblem. 11. Das Inflations-
problem. 12. Das strukturelle Anpassungsproblem. 13. Das Konzentrationspro-
blem. 14. Das Agrarproblem. 15. Das Energieproblem. 16. Das Verkehrsproblem.
17. Der Wohnungsbau und seine Entwicklungsprobleme. 18. Die Probleme des
Bildungswesens. 19. Das Infrastrukturproblem.

Zu beziehen bei der Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale,
3000 Bern.
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Verzeichnis der schweizerischen Eisenbahnen

und der vom Bund konzessionierten Trolleybusse, Aufzüge, Luftseilbahnen, Ses-
selbahnen, Schlittenseilbahnen und Schiffahrtsunternehmungen

Stand: I.Januar 1977
Preis Fr. 7.-

Zu beziehen bei der Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale,
3000 Bern.

Arbeitsgesetz

mit den Verordnungen l und 2

Ausgabe 1975

Das Arbeitsgesetz (ArG) enthält öffentlich-rechtliche Vorschriften über den
Schutz der Arbeitnehmer in öffentlichen und privaten Betrieben, insbesondere
über die Gesundheitsvorsorge und Unfallverhütung, die Arbeits- und Ruhezeit,
den Schutz der jugendlichen und weiblichen Arbeitnehmer und die Betriebsord-
nung. Es wird mit der Allgemeinen Verordnung (ArGV 1) und den Sonderbestim-
mungen über die Arbeits- und Ruhezeit für bestimmte Gruppen von Betrieben
und Arbeitnehmern (ArGV 2) als besondere Broschüre vom Bundesamt für Indu-
strie, Gewerbe und Arbeit herausgegeben. In dieser Ausgabe werden die Zusam-
menhänge der einzelnen Gesetzesvorschriften mit den ergänzenden Verordnungs-
bestimmungen durch Fussnoten hervorgehoben. Ein Sachregister erleichtert das
Auffinden der Vorschriften.

Den Gesetzestexten werden neun Anhänge beigefügt: diese orientieren über die
zuständigen Bundesstellen (I) und die kantonalen Vollzugs- und Rekursbehörden
(II), die kantonalen Feiertage (III), die gesetzliche Feriendauer (IV), die Sonder-
vorschriften für industrielle Betriebe (V) und die Vorschriften über das Einigungs-
wesen (IX) ; sie enthalten zudem mehrfarbige graphische Beispiele von Stunden-
und Schichtplänen für den ununterbrochenen Betrieb (VI), eine Übersicht über
die Vorschriften für die Beschäftigung Jugendlicher unter 15 Jahren (VII) und ein
Muster einer Betriebsordnung (VIII).

188 Seiten, Preis Fr. 11.50

Zu beziehen bei der Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale,
3000 Bern.
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